
Artikel des Monats Dezember 

 
Honorarsicherung wenn Termindruck vorliegt  
 
Viele Planungsbüros übernehmen unter Termindruck sogenannte Vorausleistungen 
in erheblichem Umfang. Sie treten damit nicht nur in Vorleistung, sondern 
übernehmen auch ein erhebliches Honorarrisiko. Die Richter nennen diese 
Vorausleistungen, falls sie nicht abgestimmt erfolgen, „Vorpreschen“. Vermeiden sie 
einseitiges Vorpreschen, indem sie jede Leistung zur Beschleunigung von 
Planungsabläufen nur einvernehmlich erbringen. Dann handelt es sich nicht mehr um 
Vorpreschen, sondern um einvernehmli-che Vorausleistungen. Das OLG Koblenz hat 
sich mit Beschluss vom 29.09.2011 (Az.: 5 U 224/11) zur Risikotragung der 
Planungsbüros bei Vorausleistungen bzw. Vorpreschen geäußert und dabei auch 
Wege zur Vermeidung von Honorarrisiken aufgezeigt.  
 
Beispiel: Um einen Baubeginn kurz nach der Genehmigung zu ermöglichen, müssen 
die Leistungen der Leistungsphasen 5-7 für einen Anteil der Gewerke bereits 
während der Leistungsphase 4 erbracht werden, um den Beginn der Gründungs- und 
Rohbauarbeiten unmittelbar nach Erteilung der Baugenehmigung zu ermöglichen. 
Dazu muss die Planung weitreichend vorauseilend erstellt werden. Um z.B. die 
Rohbaugewerke beginnen lassen zu können, sind eine ganze Reihe von (planerisch 
nicht abgesicherten) Annahmen bezüglich des Ausbaues, der techn. Ausrüstung 
sowie anderer Gewerke zu treffen. Besonders risikoreich sind die Annahmen an den 
Schnittstellen der ersten Gewerke, Bei-spiele:  
 
- Rohbaurelevante Angaben von Schlitzen und Durchbrüchen (Schalpläne), insbe-
sondere in den unteren Geschossen die als erste ausgeführt werden,  
- Gründungsbauteile werden vorgezogen, bei Leitungseinfädelungen sind dabei 
allen-falls grobe Annahmen möglich,  
- Lastannahmen und örtl. Festlegungen für Maschinenlasten müssen als Annahme 
getroffen werden,  
- Stb.-Treppenläufe werden ausgeschrieben, die spätere Geländerbefestigung ist nur 
als Annahme möglich  
 
Ergeben sich aus der Baugenehmigung Änderungen bei verschiedenen Bauteilen 
(z.B. notwendige Flure, Änderung bei Fluchtwegen, Änderungen durch 
Umweltauflagen oder gewerberechtliche Auflagen) besteht ebenfalls die Gefahr, 
dass der durch die planeri-schen Vorausleistungen ausgelöste erhöhte 
Änderungsaufwand vom Planungsbüro zu tragen ist, falls hierüber keine Regelung 
getroffen wird.  
 
Um diese Risiken gerecht zu verteilen, sind spezielle Honorarvereinbarungen zur ge-
rechten Verteilung der o. e. Risiken bei unmittelbaren Rohbaubeginn nach Erteilung 
der Baugenehmigung erforderlich.  
 
Das OLG Koblenz zeigt einen Weg dafür in der Begründung zum Beschluss vom 
29.09.2011 auf und beschreibt wie sich Planer in Termindrucksituationen verhalten 
kön-nen, um das Planungsänderungsrisiko bzw. Honorarrisiko fachgerecht zu 
verteilen. In ihren Ausführungen stellten die Richter klar, dass die Planungsbüros 
belegen müssen, dass  



 
• der Auftraggeber sachgemäß und umfassend über die mit Vorausleistungen 
verbundenen fachlichen und honorarmäßigen Risiken informiert wurde,  
• der Auftraggeber in Kenntnis der ihm bekannt gegebenen Risiken die weitere 
Planungsvertiefung als Vorausleistungen für die betreffenden Bauleistungen be-
auftragt hat.  
 
Nach Ansicht der Richter reicht es nicht aus, dass beide Vertragspartner in der 
sicheren Erwartung einer Baugenehmigung die Planung einfach gemeinsam weiter 
vertiefen. Denn in diesem Fall würde es an der entscheidenden Beratung und klaren 
Entscheidung des Auftraggebers in Kenntnis der Risiken fehlen. Dies ist aber eine 
Grundlage der Ho-norarabrechnung. Diese Regelungen gelten auch dann, wenn ein 
Planungsbüro bereits im Planungsvertrag mit den Leistungsphasen 5 – 7 beauftragt 
wurde, aber die Voraus-leistungen vereinbart werden sollen.  
 
Auftraggeber profitieren in der Regel bereits dadurch, dass die Vereinbarung über 
die Vorausleistungen mit einer Win-Win-Situation einhergeht. Die herausgehobenen 
wirt-schaftlichen und terminlichen Ziele des Auftraggebers werden mit der 
Vorausleistung als Planung auf Grundlage von Annahmen erfüllt. Die Planer erhalten 
für ihre Aufwendungen ein angemessenes Honorar, einschl. einer Zusicherung, 
wonach bei Änderungen der vorauseilenden Planung auch ein angemessenes 
Änderungshonorar bezahlt wird.  
 
Um angemessen vorzugehen, sollten Planungsbüros die Beratungsleistung und Ent-
scheidung zur weiteren Planungsvertiefung mit einer entspr. Honorarvereinbarung 
ver-knüpfen und dokumentieren. Diese Vereinbarung beinhaltet beispielsweise auch, 
dass die Änderungen, die sich aus Einzelbestimmungen der Baugenehmigung 
ergeben, als Zeithonorar abgerechnet werden. Wer als Auftraggeber eine solche 
Beschleunigung er-reichen will, sollte sich über diese Konsequenzen im Klaren sein. 
Die Vorteile für Auf-traggeber überwiegen dies.  
 
Beispiel einer Leistungs- und Honorarvereinbarung unter Anwendung der 
Grundsätze aus dem Beschluss des OLG Koblenz vom 29.09.20011 (Az.: 5 U 
224/11), die jedoch nur als neutrales Beispiel angesehen werden kann und nicht 
ohne Weiteres verwendet werden sollte:  

Vereinbarung 

 
1. Leistungen und Risiken: 
Der Auftraggeber verlangt, dass spätestens 4 Wochen nach Erteilung der 
Baugenehmigung mit den Bauarbeiten (Gewerk: ……….) begonnen wird. Um dies zu 
ermöglichen, müssen wesentliche Teile der Ausführungsplanung, der Vorbereitung 
bzw. Mitwirkung bei der Vergabe (Leistungsphasen 5-7) in den Planbereichen 
Gebäudeplanung, Tragwerksplanung, Technische Ausrüstung sowie ….. vor 
Erteilung der Baugenehmigung vorgezogen erbracht werden. Im Zuge dieser 
vorgezogenen Erbringung sind eine ganze Anzahl von planerischen Voraus-
Annahmen ohne planerische Absicherung zu treffen, deren abschließende 
Festlegung erst der endgültigen Ausführungsplanung vorbehalten ist. Daraus können 
sich Änderungen der Planung und Ausführung ergeben. Sollten die o. e. 
Planungsänderungen anfallen, ist mit entsprechenden Terminauswirkungen und 



Vergütungsauswirkungen bei den Bauunternehmen zu rechnen. Der Umfang der 
vorzuziehenden Leistungen beschränkt sich auf das für die Terminvereinbarung 
oben fachlich Notwendige. Es ist damit zu rechnen, dass Auflagen aus der 
Baugenehmigung ebenfalls zu Ände-rungen bei der Planung führen können, da der 
Planungsstand zur Bauantragsstellung zugrunde gelegt wird.  
 
2. Honorar für Änderungen: 
Das Honorar und ggfs. die Baukosten können sich bei Änderungen, die aufgrund der 
Terminvereinbarung gem. Ziffer 1 (vorauseilender Planungsablauf) sowie aufgrund 
von ändernden Inhalten der Baugenehmi-gung anfallen, erhöhen. Soweit 
Planungsänderungen für die Änderungen aufgrund der o. e. Risiken anfal-len, 
werden diese Änderungen auf Grundlage eines Zeithonorars gemäß den 
Stundensätzen des Vertrags vom …. durch den Auftraggeber vergütet. Dazu reicht 
der Auftragnehmer entsprechende Zeithonorarrech-nungen mit entsprechenden 
Tätigkeitsbeschreibungen und Zeitaufwandsangaben ein. Als Zahlungsziel werden 
21 Tage vereinbart. Beide Parteien sind bereit, wenn die erforderlichen Änderungen 
abschließend erkennbar sind, über die Vereinbarung eines entspr. Pauschalhonorars 
zu verhandeln. Scheitert die Verhandlung, fällt das vorgenannte Zeithonorar an.  

.................................................................. 

(Ort, Datum)  

.................................................................. 

(Unterschrift des Auftragnehmers)  

 



Artikel des Monats November 

 
Zustandekommen von mündlichen Planungsverträgen  
 
Die Frage wie ein mündlicher Planungsvertrag mit Honorierungsverpflichtung zu-
stande kommt ist eine der am häufigsten gestellten Fragen aus dem Tagesge-
schäft. Das Oberlandesgericht Hamburg hat mit aktuellem Urteil vom 10.02.2011 
(3U 81/06) eine sehr wichtige Entscheidung getroffen indem es sich mit der Un-
terscheidung von Akquisition und Vertragsverhältnis befasste und dabei eine völ-
lig neue Sichtweise vertrat.  
 
Die bisherige Auffassung, wonach bereits eine Verwertung von erbrachten Leis-
tungen durch den Auftraggeber für das Zustandekommen eines mündlichen Ver-
trags spricht, kann nach diesem Urteil nicht mehr uneingeschränkt aufrecht erhal-
ten werden.  
 
Im vorliegenden Fall hatte ein Ingenieurbüro für Technische Ausrüstung Leistun-
gen im Bereich der Leistungsphasen 1 und 2 für große Projekte erbracht. Streit 
herrschte zwischen den Vertragsparteien über die Fragen ob  
 
1. hier noch Akquisition vorliegt oder bereits ein mündliches Vertragsverhältnis 
bestand,  
2. eine bedingte Vergütungsvereinbarung (z.B. Vergütung nur bei Realisierung 
des Projektes) Vorrang vor der Verwertung erbrachter Leistungen hat und damit 
nur dann Honorar fällig wird, wenn die Realisierung erfolgt.  
 
Typische Situation in der Vertragsanbahnungspraxis Bei großen Projekten gibt es 
nicht selten Stadien des Projektes in denen zunächst die Investitionshöhe und die 
Genehmigungsfähigkeit geklärt werden, um auf dieser Basis anschließend über 
die Realisierung zu entscheiden. Dabei bauen die Beteiligten (z.B. Planer, Gene-
ralplaner, Subplaner) gelegentlich auf sogenannte „Hoffnungsinvestitionen in ei-
ner Vertragsanbahnungsphase“. Das bedeutet im Klartext, dass eine risikoreiche 
bedingte Vergütungsvereinbarung getroffen werden kann wonach Honorar für die 
erbrachten Leistungen fällig wird sobald entschieden ist, dass das Projekt reali-
siert wird und weitere Planungsleistungen anfallen. Bis zu diesem Zeitpunkt wür-
den die Partner auf eigenes Risiko tätig werden.  
 
Hamburger Richter stellen klare Prioritäten auf Die Hamburger Richter haben 
beide Fragen beantwortet. Dabei haben sie zu Frage 1 herausgestellt, dass der 
Vergütungsanspruch für Planungsbüros nicht allein durch die Verwertung der 
Planung durch den Auftraggeber (z.B. konkludenter Vertragsabschluss) entsteht. 
Die Richter stellten klar, dass neben der Verwertung der Planung ein Rechtsbin-
dungswille, also die beiderseitige Klarheit über das Bestehen eines Vertragsver-
hältnisses (z.B. schlüssiges Verhalten) bestehen muss.  
 
Zu Frage 2 haben die Hamburger Richter mit o. g. Urteil klargestellt, dass eine 
ggfs. abgeschlossene bedingte Vergütungsvereinbarung in Bezug auf die Vergü-
tungspflicht vorrangig vor der Verwertung der Planung (konkludentes Handeln) 
gilt. Das bedeutet, dass die bedingte Vergütungsvereinbarung (… Honorar wird 
nur fällig falls das Projekt realisiert wird…) zu erfüllen ist, um einen Honoraran-



spruch zu erwirken.  
 
Im Ergebnis hatte das Ingenieurbüro das Nachsehen, obwohl erbrachte Pla-
nungsleistungen für Finanzierungsgespräche vom Auftraggeber verwendet wur-
den. Denn die vereinbarte bedingte Vergütungsvereinbarung hatte Vorrang, so 
die Hamburger Richter.  
 
Mit dieser Entscheidung werden neue Prioritäten geschaffen wenn es um das 
Zustandekommen von mündlichen Verträgen geht, die wichtigsten im Fettdruck:  
 
1. Die Verwertung von Planungsleistungen für sich genommen reicht ggfs. nicht 
aus, um ein Zustandekommen eines mündlichen Vertragsabschluss zu belegen.  
2. Planungsbüros sollten unmissverständlich mit dem Empfänger von erbrachten 
Leistungen Einvernehmen erzielen ob sie sich noch in der Vertragsanbahnungs-
phase oder bereits in der Vertragsabwicklungsphase befinden.  
3. Eine bedingte Vergütungsvereinbarung hat in Bezug auf den Honoraranspruch 
Vorrang vor mündlichen Vertragsvereinbarungen über die Erbringung von Pla-
nungsleistungen.  
4. Wird eine Akquisitionsabsprache (… Vergütung wird nur fällig wenn ….) getrof-
fen und dennoch Honorar gefordert, liegen uneinheitliche Auffassungen vor.  
5. Mündliche Vereinbarungen sind nach wie vor Geschäft des Planungsalltags. 
Werden mündliche Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen getroffen ohne 
dass eine Bedingung vereinbart wird, ist das hier erwähnte Urteil nicht einschlä-
gig.  
6. Das kaufmännische Bestätigungsschreiben, welches Zweifel am Zustande-
kommen eines Vertrags beseitigt, gewinnt immer größere Bedeutung. Es sollte im 
Falle von mündlichen Vereinbarungen immer Anwendung finden.  
7. Die Anwendung der HOAI als Vergütungsverordnung regelt nicht die Frage, ob 
und ab wann oder in welcher Konstellation ein Vertrag (Vergütungspflicht) zu-
stande kommt. Die HOAI regelt lediglich die Höhe des Honorars wenn eine Ver-
gütungspflicht besteht.  
 
Fazit: Die Gerichte sehen Architekten- und Ingenieurbüros immer mehr als nor-
male Wirtschaftsteilnehmer für die der alte Grundsatz …. Wer behauptet muss 
beweisen .… auch in Zukunft uneingeschränkt gilt. Das kaufmännische Bestäti-
gungsschreiben, als Auftragsbestätigung seit Jahren im Tagesgeschäft bekannt, 
hält endgültig Einzug in die Auftragsanbahnung bei Architektur- und Ingenieure-
büros. 



Artikel des Monats September 

 

BGH zur Wirksamkeit von Kostengrenzen 

Das Thema Kostenplanung und Kostensteuerung wird immer bedeutender. 

Insbesondere nach Einführung der neuen HOAI und der neuen Fassung der DIN 276 

mit den kostenrelevanten Regelungen wird das Thema Kostensicherheit weiter an 

Bedeutung gewinnen. Hinzu kommt, dass derzeit die Baupreise in einigen Bereichen 

wieder anziehen und damit weiterer Sprengstoff für Kostengrenzen zu erwarten ist.  

 

In diesem Umfeld hat der Bundesgerichtshof mit Entscheidung vom 23.03.2011 (Az: 

VII ZR 9/09) durch Zurückweisung einer Nichtzulassungsbeschwerde wichtige 

Vorgaben formuliert, die für das Tagesgeschäft bedeutsam sind. Der BGH stellte 

klar:  

 

1. Vereinbarungen zu Kostengrenzen oder Kostenrahmen müssen, insbesondere 

wenn keine schriftlichen Vereinbarungen vorliegen, vom Bauherrn bewiesen werden. 

Dabei sind vom Auftraggeber auch die Umstände und die Zeit der Vereinbarung 

darzulegen.  

2. Die bloße Behauptung einer Kostengrenze reicht insbesondere dann nicht aus, 

wenn im schriftlichen Vertrag keine Regelung eine Kostengrenze betreffend 

aufgenommen ist.  

3. Hatte der Architekt zur Vorplanung bereits höhere Kosten in seiner 

Kostenschätzung genannt, als die behauptete Kostengrenze und hat der Bauherr 

diese hingenommen, dann spricht dies bereits dem Anschein nach dagegen, dass 

später eine niedrigere Kostengrenze (mündlich) vereinbart wurde.  

4. Soweit eine Vereinbarung über eine verbindliche Kostengrenze wirksam getroffen 

wurde, ist sie auch einzuhalten oder es besteht die Gefahr des Honorarverlustes für 

betroffene Leistungsphasen.  

 

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofes basiert auf folgendem Fall: Ein 

Architekturbüro wurde mit den Leistungen bis zur Entwurfsplanung (Leistungsphase 

3) beauftragt. Der Planungsvertrag enthält keine Regelung eine Kostengrenze 

betreffend. Der Bauherr behauptet, dass ein maximales Budget in Höhe von 7,0 – 

7,5 Mio. € mündlich vereinbart wurde. Dafür hatte der Bauherr auch Zeugen benannt. 

Genauere Angaben zum Zeitpunkt der mündlichen Vereinbarung und zu den 

Umständen unter denen diese Vereinbarung getroffen wurde konnte der 

Auftraggeber dennoch nicht machen.  

 

Der Architekt hingegen hatte eine Kostenschätzung zum Vorentwurf vorgelegt und 

dabei Kosten in Höhe von 9,5 Mio. € ausgewiesen. Diese Kostenschätzung wurde 

nach Aktenlage jedoch nicht beanstandet. Die Richter sahen den Abschluss einer 

verbindlichen Kostengrenze nicht als gegeben an und stellen fest, dass die 

Beweislast für das Vorhandensein einer verbindlichen Baukostengrenze bei dem 



liegt der das Vorhandensein behauptet. Das bedeutet, dass der Bauherr voll 

beweispflichtig ist. Die Auseinandersetzungen um Kostengrenzen begründen sich 

teilweise in DIN – Regelungen die nicht konform gehen mit Honorartatbeständen aus 

den Leistungsbildern bzw. den Grundleistungen, so dass es erforderlich ist, sich mit 

den Regelungen aus der DIN 276 zu befassen.  

 

DIN 276 enthält Anforderungen die nicht HOAI-konform sind 

Die DIN 276 befasst sich auch mit Kostengrenzen sowie Kostenvorgaben und wird in 

jüngster Vergangenheit häufiger bei Auseinandersetzungen herangezogen. Dabei 

sind jedoch 4 wichtige Punkte zu beachten, die bislang unterschätzt wurden.  

 

1. Die textlichen Regelungen der DIN 276 zu Kostengrenzen und zur 

Kostensteuerung weichen inhaltlich in erheblichen Umfang von den Grundleistungen 

der HOAI aus den einzelnen Planbereichen ab. 



Artikel des Monats August 

 

Aktuelles zur Brandschutzplanung  

 

Das Thema Brandschutzplanung ist Thema ständiger Auseinandersetzungen. Hier 

geht es nicht nur um erhebliches Honorar, sondern auch um hohe Haftungsrisiken. 

Beide für Planungsbüros wichtige Komponenten sind von so hoher Bedeutung für 

alle Ingenieur – und Architekturbüros und für Bauherrn, dass wir die aktuelle 

Entscheidung des Bundes-gerichtshofes vom 10.02.2011 (Az.: VII ZR 156/08) zum 

Anlass nehmen über die neueste Entwicklung zu berichten.  

 

Der Bundesgerichtshof hatte mit o.g. Beschluss die Nichtzulassungsbeschwerde 

eines Prozessbeteiligten zurückgewiesen, so dass das Urteil des OLG Frankfurt/M 

(Az.: 1U 28/07) rechtskräftig wurde. Im vorliegenden Fall wurde ein 

Brandschutzplaner zu Schadensersatz verurteilt, weil seine Brandschutzplanung 

unwirtschaftlich war. Er hatte ein die einzelnen Planbereiche übergreifendes 

Brandschutzkonzept erarbeitet sowie (nach seiner Einlassung) Forde-rungen der 

Brandschutzbehörde umgesetzt und dabei das Erfordernis einzelner gefor-derter 

Anlagen zum Brandschutz nicht kritisch hinterfragt. Es ging u.a. um eine Lösch-

wasserbevorratung (Löschteich) um Zuluftflächen und um Vorgaben für eine RWA – 

Steuerung. Im Ergebnis, so die Richter, waren einige Brandschutzeinrichtungen 

über-flüssig.  

 

Definition des Begriffs Brandschutzplanung mit Spielräumen versehen 

Einleitend ist festzuhalten, dass die Brandschutzplanung an sich inhaltlich nicht, wie 

z.B. Objektplanung oder Fachplanung (z.B. durch technische Regelwerke) definiert 

ist und damit ein weiter Ermessensspielraum bleibt. Im vorliegenden Fall ging es um 

ein planbe-reichsübergreifendes Brandschutzkonzept, welches sich mit Inhalten 

unterschiedlicher Planbereiche (u. a. Freianlagen, Objektplanung, Fachplanung) 

befasst, aber nur konzep-tionell ausgearbeitet wird, indem Planungsvorgaben für die 

anderen Planungsbeteiligten (Objektplaner, Fachplaner) gemacht werden. Diese 

Planungsvorgaben (z.B. Zuluftflä-chen, Löschwasserteich, Ansteuerung von 

Löschanlagen bzw. Meldern …) werden dann in einem nächsten Schritt von den 

Planern umgesetzt.  

 

Grundlagen für alle Planungsbeteiligten und den Auftraggeber Nachfolgend 

nennen wir diese Art der Brandschutzplanung übergreifende Brand-schutzplanung. 

Da eine Reihe von Auftraggebern noch die (fachlich unhaltbare) Ansicht vertritt, die 

übergreifende Brandschutzplanung sei Bestandteil der Leitungsbilder und damit nicht 

gesondert zu honorieren, werden wir diesen Punkt ebenfalls behandeln.  

 

Folgen des Gerichtsurteils sind von grundsätzlicher Bedeutung für Planer und 

Bauherrn Die o. e. Entscheidung des Bundesgerichtshofes führt zu bedeutsamen 



inhaltlichen An-forderungen an die Brandschutzplanung, und wirft für die 

Planungspraxis folgende wich-tige Fragen auf:  

 

1. Wie wird eigentlich eine im Sinne der BGH-Entscheidung wirtschaftliche Planung 

beim baulichen Brandschutz erreicht? 

2. Gehört die übergreifende Brandschutzplanung zu den Leistungsbildern der Objekt- 

und Fachplanung oder handelt es sich um eine besondere Leistung? 

 

3. Soweit die zuständige Genehmigungsbehörde überzogene Anforderungen an den 

baulichen Brandschutz stellt, wem obliegt die Beratungspflicht? hat der Brand-

schutzplaner den Bauherrn und die zuständige Genehmigungsbehörde entspre-

chend zu informieren.  

 

Zu 1: Wirtschaftliche Anforderungen 

Die Anforderungen an die Wirtschaftlichkeit hängen unmittelbar mit der Beurteilung 

zu-sammen, wonach die übergreifende Brandschutzplanung kein Bestandteil der 

Leistungs-bilder ist. Der Bauherr kann nicht davon ausgehen dass ohne 

übergreifende Brand-schutzplanung eine genauso wirtschaftliche Planungslösung 

erzielt wird wie unter Betei-ligung einer gesonderten übergreifenden 

Brandschutzplanung.  

 

Die übergreifende Brandschutzplanung kann nämlich tolerierbare Abweichungen von 

Bauordnungsvorschriften (siehe notwendiges Treppenhaus oben) zum Inhalt haben 

und dennoch das Schutzziel des baulichen Brandschutzes erfüllen. Das zeigt sich 

z.B. ganz deutlich bei Brand- und Rauchabschnittsanforderungen im Industriebau, 

wo diese bauli-chen Anforderungen durch Techn. Anlagen ausgeglichen werden 

können. Die übergrei-fende Brandschutzplanug kann  

 

- Abweichungen von Landesbauordnungen enthalten, das Schutzziel dennoch er-

reichen und damit im Ergebnis genehmigungsfähig sein, 

- Preiswertere tolerierbare übergreifende Planungslösungen (z.B. im Entwurf) durch 

gegenseitige Ausgleichsmaßnahmen ermöglichen, 

- Brandschutztechnische und Baukostenrelevante Optimierungen durch sachver-

ständige Beurteilung Abwägung Risikobewertung und Verkettung einzelner 

Schutzmaßnahmen zum Gesamtkonzept und damit Einsparungen gegenüber dem 

starren Abarbeiten von Bauordnungsrechtsvorschriften erreichen 

 

Zwischenfazit: Der ohne übergreifende Brandschutzplanung als besondere Leistung 

auskommen müssende Objekt- und Fachplaner kann diese Möglichkeiten nicht 

bieten. Er muss im Zweifel auf der sicheren Seite planen, um Risiken für Leib und 

Leben dennoch auszuschließen.  

 

Damit ist die Frage nach den wirtschaftlichen Anforderungen beantwortet. Insofern ist 

es auch das ureigenste Interesse des Bauherrn, eine übergreifende 

Brandschutzplanung als besondere Leistung zu beauftragen. Dann kann er die vom 






